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• Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und
Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der
Kommune dargestellt.

• Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht, der als Anlage beigefügt
ist, erläutert.

• Dem Jahresabschluss sind außerdem folgende Anlagen beigefügt:

Übersicht über das Anlagevermögen (Anlage 1 ),
Übersicht über die Forderungen (Anlage 2),
Übersicht über die Verbindlichkeiten (Anlage 3),
Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen für
Aufwendungen und Auszahlungen (Anlage 4) und eine
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 5).

Mit einem Jahresüberschuss, der sich gegenüber den Vorjahren der „Null" annähert, kann 
von einer generationengerechten Haushaltswirtschaft in 2019 ausgegangen werden. 
Die Verschuldung hat sich 2019 erneut verringert; die Kreditstruktur hat sich positiv 
verändert, wobei die folgende Niedrigzinsphase die Entwicklung relativiert. 
Die Personalkostenquote mit den Personalkosten als einer der größten Aufwandsarten 
konnte konstant gehalten werden. 

Die Entwicklung des Zustandes des Sachanlagevermögens ist auch 2019 wieder negativ 
und muss beobachtet werden. 

Naumburg, den 14.11.2023 

j 
/· 

y 

J ä� 
Leit�· Stabsstelle Rechnungsprüfung 


